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im Sperrabschnitt der Jahnstraße 
 
 
Zur Durchführung des Hahnstätter Marktes ist es alljährlich erforderlich, die 
Jahnstraße für den Durchgangsverkehr für eine Woche zu sperren. Trotz der 
deutlichen Beschilderung war in der Vergangenheit leider immer wieder festzustellen, 
dass dieses Durchfahrtsverbot nicht beachtet wird, was manchmal zur Gefährdungen 
von Kindern und Marktbeschicker führte.  
Besonders zum Schutz der Schul- und Kindergartenkinder, die verständlicherweise 
neugierig auf das Geschehen im Bereich des Marktplatzgeländes sind und deshalb 
oftmals unverhofft und unachtsam in den Straßenverkehrsraum treten und zum 
Schutz der Marktbeschicker/ Aufbauer ist es im öffentlichen Interesse notwendig, die 
Jahnstraße auf einem kurzen Streckenabschnitt für den Durchgangsverkehr zu 
sperren. 
Wir bitten auf diesem Wege alle Eltern, ihre Kinder vor den Sperreinrichtungen auf 
den in unmittelbarer Nähe ausreichend vorhandenen Parkplätzen abzusetzen. Ihre 
Kinder freuen sich, wenn sie ein paar Schritte laufen dürfen –in der Schule müssen 
sie in den nächsten Stunden ruhig sitzen bleiben- und dabei die Neuigkeiten auf dem 
Marktplatzgelände aufnehmen können.  
Wir möchten bei dieser Gelegenheit darauf hinweisen, dass wir auch in diesem 
Jahr wieder Kontrollen, insbesondere zu den Schulzeiten, durchführen und 
festgestellte Verkehrsverstöße zur Anzeige bringen werden.  
Wir wären daher allen Eltern sehr verbunden, wenn sie die Verkehrsregeln auch zum 
Schutz ihrer eigenen Kinder beachten und einhalten würden. Dies erfordert nur eine 
kleine Mühe an die eigene Disziplin und das Engagement: nämlich etwas früher 
aufzustehen und ohne Hetze und Stress loszufahren. 
Aufgrund der neuen haftungsrechtlichen Regelungen im Straßenverkehr wird im 
Schadenfall der Fahrzeugführer im Rahmen der Gefährdungshaftung mit erheblichen 
Sanktionen in einem gerichtlichen Verfahren, das bei Personenschäden als 
Offizialdelikt im Strafrecht geführt und verfolgt wird, rechnen müssen.  
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